
§ 175
Rüge der örtlichen Unzuständigkeit
Die örtliche Unzuständigkeit kann nur bis zur Verle
sung des Beschlusses über die Eröffnung des Haupt
verfahrens geltend gemacht werden. Ergibt sich, daß 
das Gericht örtlich nicht zuständig ist, gibt es vor Er
öffnung des Verfahrens die Sache durch Beschluß an 
den Staatsanwalt zurück oder spricht nach Eröffnung 
des Verfahrens durch Beschluß seine Unzuständig
keit aus und verweist die Sache an das örtlich zustän
dige Gericht.

Dritter Abschnitt 
Gerichtliche Entscheidungen 
und ihre Bekanntmachung

§ 176
Gerichtliche Entscheidungen
Entscheidungen des Gerichts sind Urteile oder Be
schlüsse. Urteile ergehen nur auf Grund einer 
Hauptverhandlung.

§ 177
Anhörung der Beteiligten
Beschlüsse werden, wenn sie im Laufe einer Haupt
verhandlung ergehen, nach Anhörung der Beteilig
ten , wenn sie außerhalb der Hauptverhandl ung erge
hen, nach schriftlicher oder mündlicher Erklärung 
des Staatsanwalts erlassen. Dies gilt nicht für Kritik
beschlüsse nach den §§ 19 und 20.

Beratung und Abstimmung

§ 178
(1) Alle Entscheidungen des Kollegialgerichts wer
den im Kollektiv der zur Entscheidung berufenen 
Richter beraten. Über jede Entscheidung wird abge
stimmt.
(2) Das Beratungs- und Abstimmungsgeheimnis ist 
zu wahren.

§ 179
(1) Bei Beratungen und Abstimmungen dürfen nur 
die zur Entscheidung berufenen Richter im Bera
tungszimmer zugegen sein.
(2) Zur schriftlichen Niederlegung der Entschei
dung kann der Protokollführer hinzugezogen wer
den.

§ 180
(1) Der Vorsitzende leitet die Beratung und Ab
stimmung.
(2) Alle Fragen werden mit einfacher Stimmen
mehrheit entschieden. Kommt keine Mehrheit zu
stande, entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
(3) Jeder Richter hat das Recht, seine abweichende 
Meinung schriftlich niederzulegen. Die schriftliche
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Erklärung ist verschlossen zu den Akten zu nehmen. 
Die Einsicht steht nur den an der Urteilsfällung be
teiligten und den später mit der Sache befaßten Rich
tern zu.
(4) Kein Richter darf die Abstimmung über eine 
Frage verweigern, weil er bei der Abstimmung über 
eine vorhergehende Frage in der Minderheit geblie
ben ist.

§ 181
Die Richter stimmen nach dem Lebensalter ab; der 
jüngere stimmt vor dem älteren. Die Schöffen stim
men vor den Berufsrichtern. Der Vorsitzende 
stimmt zuletzt.
Anmerkung: Zur Reihenfolge der Abstimmung bei 
gerichtlichen Entscheidungen in Militärstrafsachen 
vgl. § 7 Abs. 4 EGStGB/StPO (Reg.-Nr. 2.).

§ 182
Begründung der Entscheidungen
(1) Durch ein Rechtsmittel anfechtbare Beschlüsse 
sowie Beschlüsse, durch die ein Antrag abgelehnt 
wird, sind mit Gründen zu versehen.
(2) Urteile sind stets zu begründen.

§ 184
Bekanntmachung der Entscheidungen
(1) Anwesenden werden die sie betreffenden Be
schlüsse durch Verkündung bekanntgemacht. Ab
wesenden werden die sie betreffenden Beschlüsse 
zugestellt.
(2) Wird durch die Bekanntmachung der Entschei
dung keine Frist in Lauf gesetzt, so genügt formlose 
Mitteilung.
(3) Urteile sind zu verkünden und zuzustellen.
Anmerkung: Vgl. auch Ziff. 2.7. der RL des Ple
nums des OG zur Rechtsprechung bei der Durchset
zung von Schadenersatzansprüchen (abgedr. als 
Anm. nach 8 198 StPO).

(4) Auf das Verfahren bei Zustellungen finden die 
Vorschriften der Zivilprozeßordnung entsprechende 
Anwendung.

§ 183
Berichtigung von Entscheidungen
(1) Auf Antrag des Staatsanwalts, des Angeklagten 
und, soweit er ein rechtliches Interesse daran hat, 
des Geschädigten sowie von Amts wegen kann der 
Vorsitzende des Gerichts durch besonderen Be
schluß jederzeit Schreibfehler und ähnliche offen
sichtliche Unrichtigkeiten in der Entscheidung be
richtigen.
(2) Eine Abschrift des Beschlusses über die Berich
tigung ist den gleichen Personen zuzustellen, die eine 
Abschrift der Entscheidung erhalten.
(3) Gegen diesen Beschluß ist die Beschwerde zuläs
sig.
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